
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

400-1 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) 
 

5. Aktualisierung 2010 (30. Juli 2010) 
 
 
Das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche wurde durch Art. 2 des Gesetzes zur Einführung 
einer Musterwiderrufsinformation für Verbraucherdarlehensverträge, zur Änderung der Vorschriften über 
das Widerrufsrecht bei Verbraucherdarlehensverträgen und zur Änderung des Darlehensvermittlungs-
rechts v. 24. Juli 2010, BGBl. I S. 977, mit Wirkung vom 30. Juli 2010 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
Art. 247  Informationspflichten bei Verbrau-
cherdarlehensverträgen, entgeltlichen Finan-
zierungshilfen und Darlehensvermittlungsver-
trägen 
§ 1  … 
§ 2  Muster 

(1)-(2) … 
(3) Die Verpflichtung zur Unterrichtung nach 

§ 491a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt 
als erfüllt, wenn der Darlehensgeber dem Darle-
hensnehmer das ordnungsgemäß ausgefüllte Mus-
ter in Textform übermittelt hat. Ist der Darlehens-
vertrag zugleich ein Fernabsatzvertrag, gelten mit 
der Übermittlung des entsprechenden Musters 
auch die Anforderungen des § 312c Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs als erfüllt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§§ 3-5 … 
§ 6  Vertragsinhalt 

(1) … 
(2) Besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs, müssen im Vertrag 
Angaben zur Frist und anderen Umständen für die 
Erklärung des Widerrufs sowie ein Hinweis auf die 
Verpflichtung des Darlehensnehmers enthalten 
sein, ein bereits ausbezahltes Darlehen zurückzu-
zahlen und Zinsen zu vergüten. Der pro Tag zu 
zahlende Zinsbetrag ist anzugeben. 

 
 
 
 
 

neu 
 
Art. 247  Informationspflichten bei Verbrau-
cherdarlehensverträgen, entgeltlichen Finan-
zierungshilfen und Darlehensvermittlungsver-
trägen 
§ 1  (unverändert) 
§ 2  Muster 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Die Verpflichtung zur Unterrichtung nach 

§ 491a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt 
als erfüllt, wenn der Darlehensgeber dem Darle-
hensnehmer das ordnungsgemäß ausgefüllte Mus-
ter in Textform übermittelt hat. Ist der Darlehens-
vertrag zugleich ein Fernabsatzvertrag, gelten mit 
der Übermittlung des entsprechenden Musters 
auch die Anforderungen des § 312c Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs als erfüllt. Die in die-
sem Absatz genannten Verpflichtungen gelten 
bis 31. Dezember 2010 auch bei Übermittlung 
des Musters in Anlage 3 und 4 in der Fassung 
des Gesetzes zur Umsetzung der Verbraucher-
kreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der 
Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuord-
nung der Vorschriften über das Widerrufs- und 
Rückgaberecht vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2355) als erfüllt. 
§§ 3-5 (unverändert) 
§ 6  Vertragsinhalt 

(1) (unverändert) 
(2) Besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs, müssen im Vertrag 
Angaben zur Frist und anderen Umständen für die 
Erklärung des Widerrufs sowie ein Hinweis auf die 
Verpflichtung des Darlehensnehmers enthalten 
sein, ein bereits ausbezahltes Darlehen zurückzu-
zahlen und Zinsen zu vergüten. Der pro Tag zu 
zahlende Zinsbetrag ist anzugeben. Enthält der 
Verbraucherdarlehensvertrag eine Vertrags-
klausel in hervorgehobener und deutlich ge-
stalteter Form, die dem Muster in Anlage 6 ent-
spricht, genügt diese den Anforderungen der 
Sätze 1 und 2. Der Darlehensgeber darf unter 



 

 

    
 

 
 
(3) … 

§§ 7-9 … 
§ 10  Abweichende Mitteilungspflichten bei 
Überziehungsmöglichkeiten gemäß § 504  
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

(1) Bei Überziehungsmöglichkeiten im Sinne 
des § 504 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sind abweichend von den §§ 3 und 6 nur anzuge-
ben: 

1. in der vorvertraglichen Information 
a) die Angaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 6, 

10, 11 und 16, Abs. 4 sowie gegebenen-
falls nach § 4 Abs. 1 Nr. 4, 

 
b)-c) … 

2. … 
(2) In den Fällen des § 5 muss die Beschrei-

bung der wesentlichen Merkmale nach Artikel 246 
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 zumindest die Angaben nach § 3 
Abs. 1 Nr. 3 bis 5, Abs. 4 sowie nach Absatz 1 
Nr. 1 Buchstabe c enthalten. 

(3) … 
§ 11  Abweichende Mitteilungspflichten bei 
Umschuldungen gemäß § 495 Abs. 3 Nr. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs 

(1) Bei Umschuldungen gemäß § 495 Abs. 3 
Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind abwei-
chend von den §§ 3 und 6 nur anzugeben: 

1.-2. … 
(2) In den Fällen des § 5 muss die Beschrei-

bung der wesentlichen Merkmale nach Artikel 246 
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 zumindest die Angaben nach § 3 
Abs. 1 Nr. 3 bis 6, Abs. 3 und 4 enthalten. 

 
(3) … 

§ 12  Verbundene Verträge und entgeltliche 
Finanzierungshilfen 

(1) Die §§ 1 bis 11 gelten entsprechend für die 
in § 506 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
bezeichneten Verträge über entgeltliche Finanzie-
rungshilfen. Bei diesen Verträgen oder Verbrau-
cherdarlehensverträgen, die mit einem anderen 
Vertrag gemäß § 358 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs verbunden sind oder in denen eine Ware 
oder Leistung gemäß § 359a Abs. 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs angegeben ist, muss 

1.-2. … 
 
 
 
 
 
 

Beachtung von Satz 3 in Format und Schrift-
größe von dem Muster abweichen. 

(3) (unverändert) 
§§ 7-9 (unverändert) 
§ 10  Abweichende Mitteilungspflichten bei 
Überziehungsmöglichkeiten gemäß § 504  
Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

(1) Bei Überziehungsmöglichkeiten im Sinne 
des § 504 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sind abweichend von den §§ 3, 4 und 6 nur anzu-
geben: 

1. in der vorvertraglichen Information 
a) die Angaben nach § 3 Absatz 1 Num-

mer 1 bis 6, 10, 11 und 16, Absatz 3 
und 4 sowie gegebenenfalls nach § 4 
Abs. 1 Nr. 4, 

b)-c) (unverändert) 
2. (unverändert) 
(2) In den Fällen des § 5 muss die Beschrei-

bung der wesentlichen Merkmale nach Artikel 246 
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 zumindest die Angaben nach § 3 
Absatz 1 Nummer 3 bis 5, Absatz 3 und 4 sowie 
nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe c enthalten. 

(3) (unverändert) 
§ 11  Abweichende Mitteilungspflichten bei 
Umschuldungen gemäß § 495 Abs. 3 Nr. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs 

(1) Bei Umschuldungen gemäß § 495 Abs. 3 
Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind abwei-
chend von den §§ 3, 4 und 6 nur anzugeben: 

1.-2. (unverändert) 
(2) In den Fällen des § 5 muss die Beschrei-

bung der wesentlichen Merkmale nach Artikel 246 
§ 1 Abs. 1 Nr. 4 zumindest die Angaben nach § 3 
Abs. 1 Nr. 3 bis 6, 10 sowie Abs. 3 und 4 enthal-
ten. 

(3) (unverändert) 
§ 12  Verbundene Verträge und entgeltliche 
Finanzierungshilfen 

(1) Die §§ 1 bis 11 gelten entsprechend für die 
in § 506 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
bezeichneten Verträge über entgeltliche Finanzie-
rungshilfen. Bei diesen Verträgen oder Verbrau-
cherdarlehensverträgen, die mit einem anderen 
Vertrag gemäß § 358 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs verbunden sind oder in denen eine Ware 
oder Leistung gemäß § 359a Abs. 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs angegeben ist, muss 

1.-2. (unverändert) 
Enthält der Verbraucherdarlehensvertrag eine 
Vertragsklausel in hervorgehobener und deut-
lich gestalteter Form, die dem Muster in Anla-
ge 6 entspricht, genügt diese bei verbundenen 
Verträgen sowie Geschäften gemäß § 359a 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den in 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Bei Verträgen gemäß § 506 Abs. 2 Nr. 3 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs sind die Angaben nach 
§ 3 Abs. 1 Nr. 14, § 4 Abs. 1 Nr. 3 und § 7 Abs. 1 
Nr. 3 entbehrlich. § 14 Abs. 1 Satz 2 ist nicht an-
zuwenden. Hat der Unternehmer den Gegenstand 
für den Verbraucher erworben, tritt an die Stelle 
des Barzahlungspreises der Anschaffungspreis. 
§ 13  Darlehensvermittler 

(1) … 
(2) Der Darlehensvermittler hat den Verbrau-

cher rechtzeitig vor Abschluss eines Darlehens-
vermittlungsvertrags im Sinne des § 655a des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs in Textform zu unter-
richten über 

 
1. die Höhe der von ihm verlangten Vergütung, 

 
2. die Tatsache, ob er für die Vermittlung vom 

Darlehensgeber ein Entgelt erhält, sowie 
gegebenenfalls dessen Höhe, 

3. den Umfang seiner Befugnisse, insbesonde-
re, ob er ausschließlich für einen oder meh-
rere bestimmte Darlehensgeber oder unab-
hängig tätig wird, und 

4. die einzelnen von ihm verlangten Nebenent-
gelte sowie deren Höhe, soweit diese zum 
Zeitpunkt der Unterrichtung bekannt ist, an-
dernfalls einen Höchstbetrag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Der Darlehensvermittler hat dem Darle-

hensgeber die Höhe der von ihm verlangten Ver-
gütung vor der Annahme des Auftrags mitzuteilen. 
Darlehensvermittler und Darlehensgeber haben 
sicherzustellen, dass die andere Partei eine Ab-
schrift des Verbraucherdarlehensvertrags erhält. 
 
 
 
 
 

Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b gestellten An-
forderungen. Dies gilt bei Verträgen über eine 
entgeltliche Finanzierungshilfe nur, wenn die 
Informationen dem im Einzelfall vorliegenden 
Vertragstyp angepasst sind. Der Darlehensge-
ber darf unter Beachtung von Satz 3 in Format 
und Schriftgröße von dem Muster abweichen. 

(2) Bei Verträgen gemäß § 506 Abs. 2 Nr. 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs sind die Angaben nach 
§ 3 Abs. 1 Nr. 14, § 4 Abs. 1 Nr. 3 und § 7 Num-
mer 3 entbehrlich. § 14 Abs. 1 Satz 2 ist nicht an-
zuwenden. Hat der Unternehmer den Gegenstand 
für den Verbraucher erworben, tritt an die Stelle 
des Barzahlungspreises der Anschaffungspreis. 
§ 13  Darlehensvermittler 

(1) (unverändert) 
(2) Wir der Darlehensvermittlungsvertrag im 

Sinne des § 655a des Bürgerlichen Gesetz-
buchs mit einem Verbraucher abgeschlossen, 
so hat der Darlehensvermittler den Verbraucher 
rechtzeitig vor Abschluss des Darlehensvermitt-
lungsvertrags in Textform zu unterrichten über 

1. die Höhe einer vom Verbraucher verlang-
ten Vergütung, 

2. die Tatsache, ob er für die Vermittlung von 
einem Dritten ein Entgelt erhält, sowie ge-
gebenenfalls dessen Höhe, 

3. den Umfang seiner Befugnisse, insbesonde-
re, ob er ausschließlich für einen oder meh-
rere bestimmte Darlehensgeber oder unab-
hängig tätig wird, und 

4. gegebenenfalls weitere vom Verbraucher 
verlangten Nebenentgelte sowie deren 
Höhe, soweit diese zum Zeitpunkt der Unter-
richtung bekannt ist, andernfalls einen 
Höchstbetrag. 

Wird der Darlehensvermittlungsvertrag im Sin-
ne des § 655a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
ausschließlich mit einem Dritten abgeschlos-
sen, so hat der Darlehensvermittler den Ver-
braucher rechtzeitig vor Abschluss eines ver-
mittelten Vertrags im Sinne von Absatz 1 in 
Textform über die Einzelheiten gemäß Satz 1 
Nummer 2 und 3 zu unterrichten. 

(3) Der Darlehensvermittler hat dem Darle-
hensgeber die Höhe der von ihm verlangten Ver-
gütung vor der Annahme des Auftrags mitzuteilen. 
Darlehensvermittler und Darlehensgeber haben 
sicherzustellen, dass die andere Partei eine Ab-
schrift des Vertrags im Sinne von Absatz 1 er-
hält. 

(4) Wirbt der Darlehensvermittler gegenüber 
einem Verbraucher für den Abschluss eines 
Verbraucherdarlehensvertrags oder eines Ver-
trags über eine entgeltliche Finanzierungshilfe, 



 

 

    
 

 
 
§§ 14-17 … 
 
Art. 248  Informationspflichten bei der Einbrin-
gung von Zahlungsdienstleistungen 
§§ 1-3 … 
§ 4  Vorvertragliche Informationen 

(1) Die folgenden vorvertraglichen Informatio-
nen und Vertragsbedingungen müssen rechtzeitig 
vor Abgabe der Vertragserklärung des Zahlungs-
dienstnutzers mitgeteilt werden: 

1.-2. … 
3. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen 

a)-b) … 
c) soweit vereinbart, das unmittelbare Wirk-

samwerden von Änderungen des Refe-
renzzinssatzes oder -wechselkurses ge-
mäß § 675g Abs. 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs, 

4.-8. … 
(2)-(3) … 

§§ 5-10 … 
§ 11  Ausnahmen für Kleinbetragsinstrumente 
und elektronisches Geld 

(1) … 
(2) Bei Verträgen nach Absatz 1 können die 

Vertragsparteien abweichend von den §§ 7 und 8 
vereinbaren, dass der Zahlungsdienstleister dem 
Zahlungsdienstnutzer nach Ausführung eines Zah-
lungsvorgangs 

1. … 
2. die unter Buchstabe a genannten Informati-

onen nicht mitteilen oder zur Verfügung stel-
len muss, wenn die Nutzung des Kleinbe-
tragsinstruments keinem Zahlungsdienst-
nutzer zugeordnet werden kann oder wenn 
der Zahlungsdienstleister auf andere Weise 
technisch nicht in der Lage ist, diese Infor-
mationen mitzuteilen; in diesem Fall hat der 
Zahlungsdienstleister dem Zahlungsdienst-
nutzer eine Möglichkeit anzubieten, die ge-
speicherten Beträge zu überprüfen. 

 
 
Anlage 3 
 
Anlage 4 
 

so hat er hierbei die Angaben nach Absatz 2 
Satz 1 Nummer 3 einzubeziehen. 
§§ 14-17 (unverändert) 
 
Art. 248  Informationspflichten bei der Einbrin-
gung von Zahlungsdienstleistungen 
§§ 1-3 (unverändert) 
§ 4  Vorvertragliche Informationen 

(1) Die folgenden vorvertraglichen Informatio-
nen und Vertragsbedingungen müssen rechtzeitig 
vor Abgabe der Vertragserklärung des Zahlungs-
dienstnutzers mitgeteilt werden: 

1.-2. (unverändert) 
3. zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen 

a)-b) (unverändert) 
c) soweit vereinbart, das unmittelbare Wirk-

samwerden von Änderungen des Refe-
renzzinssatzes oder -wechselkurses ge-
mäß § 675g Absatz 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, 

4.-8. (unverändert) 
(2)-(3) (unverändert) 

§§ 5-10 (unverändert) 
§ 11  Ausnahmen für Kleinbetragsinstrumente 
und elektronisches Geld 

(1) (unverändert) 
(2) Bei Verträgen nach Absatz 1 können die 

Vertragsparteien abweichend von den §§ 7 und 8 
vereinbaren, dass der Zahlungsdienstleister dem 
Zahlungsdienstnutzer nach Ausführung eines Zah-
lungsvorgangs 

1. (unverändert) s 
2. die unter Nummer 1 genannten Informatio-

nen nicht mitteilen oder zur Verfügung stel-
len muss, wenn die Nutzung des Kleinbe-
tragsinstruments keinem Zahlungsdienst-
nutzer zugeordnet werden kann oder wenn 
der Zahlungsdienstleister auf andere Weise 
technisch nicht in der Lage ist, diese Infor-
mationen mitzuteilen; in diesem Fall hat der 
Zahlungsdienstleister dem Zahlungsdienst-
nutzer eine Möglichkeit anzubieten, die ge-
speicherten Beträge zu überprüfen. 

 
 
Anlage 3 
 
Anlage 4 
 
Anlage 6 
 

 
 


